2. Neuer Einkommensteuertarif (§ 33 Abs 1 EStG)
a) Effektivtabellen ab 1. 1. 2009
LSt-Tabelle 2009 für unselbständig Beschäftigte
	Monatslohnbis
	Grenzsteuersatz
	Abzug
	Abzug mit AVAB/AEAB

	
	
	ohne AVAB
	ohne Kind
	mit 1 Kind
	mit 2 Kindern
	mit 3 Kindern
	mit 4 Kindern
	mit 5 Kindern

	keine o. Negativsteuer bis
	1011,44
	1094,55
	1124,23
	1164,18
	1214,41
	1264,64
	1314,87
	

	1011,44
	0 %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2099,34
	36,5 %
	369,18
	399,51
	410,34
	424,93
	443,26
	461,59
	479,93

	5016,00
	43,21429 %
	510,13
	540,47
	551,30
	565,88
	584,22
	602,55
	620,88

	darüber
	50 %
	850,50
	880,84
	891,67
	906,25
	924,59
	942,92
	961,25


Monatslohn = Bruttobezug abzüglich SV-Beiträge u. Freibeträge, jedoch vor Abzug von Werbungskostenpauschale (132 € p.a.) und Sonderausgabenpauschale (60 € p.a.)

	Tageslohnbis
	Grenzsteuersatz
	Abzug
	Abzug mit AVAB/AEAB

	
	
	ohne AVAB
	ohne Kind
	mit 1 Kind
	mit 2 Kindern
	mit 3 Kindern
	mit 4 Kindern
	mit 5 Kindern

	keine o. Negativsteuer bis
	33,72
	36,49
	37,48
	38,81
	40,49
	42,16
	43,84
	

	33,72
	0 %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69,98
	36,5 %
	12,306
	13,317
	13,678
	14,164
	14,775
	15,386
	15,997

	167,20
	43,21429 %
	17,004
	18,015
	18,377
	18,863
	19,474
	20,085
	20,696

	darüber
	50 %
	28,350
	29,361
	29,722
	30,208
	30,819
	31,431
	32,042


Tageslohn: siehe Monatslohn

Hinweis: Der exakte Grenzsteuersatz anstelle von 43,21429 % ist 3,025/7 = 0,43214286

LSt-Tabelle 2009 für Pensionisten
	Monatspensionbis
	Grenzsteuersatz
	Abzug
	Abzug mit AVAB/AEAB

	
	
	ohne AVAB
	ohne Kind
	mit 1 Kind
	mit 2 Kindern
	mit 3 Kindern
	mit 4 Kindern
	mit 5 Kindern

	keine o. Negativsteuer bis
	1013,00
	1096,10
	1125,78
	1165,74
	1215,97
	1266,19
	1316,42
	

	1013,00
	0 %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1421,67
	36,5 %
	369,75
	400,08
	410,91
	425,50
	443,83
	462,16
	480,50

	2088,33
	41,5 %
	440,83
	471,16
	482,00
	496,58
	514,91
	533,25
	551,58

	5005,00
	43,21429 %
	476,63
	506,96
	517,80
	532,38
	550,71
	569,05
	587,38

	darüber
	50 %
	816,25
	846,59
	857,42
	872,00
	890,34
	908,67
	927,00


Monatspension = Bruttopension abzüglich SV-Beiträge u. Freibeträge, jedoch vor Abzug des Sonderausgabenpauschales (60 € p.a.)

Hinweis: Der exakte Grenzsteuersatz anstelle von 43,21429 % ist 3,025/7.

Besteuerung der sonstigen Bezüge nach dem StRefG 2009
§ 41 Abs 4, § 67 Abs 1, § 77 Abs 4 EStG - Zum besseren Verständnis der Anhebung der Freigrenze und Änderung der Einschleifbestimmung bei sonstigen Bezügen hat das BMF im Rahmen der Information zum Steuerreformgesetz 2009 (BMF 30. 4. 2009, BMF-010222/0092-VI/7/2009, ARD 5958/7/2009) neue Beispiele zur Funktionsweise des Jahressechstels, des Freibetrags und der Freigrenze erstellt (Aktualisierung der Rz 1068 und Rz 1193 LStR 2002).

BMF 30. 4. 2009, BMF-010222/0092-VI/7/2009 

1. Berücksichtigung der Freigrenze bei der Lohnverrechnung (§ 67 Abs 1 EStG)
In § 67 Abs 1 EStG wird der für das Jahressechstel maßgebliche Betrag, ab dem eine Besteuerung der sonstigen Bezüge entfällt, von € 2.000,- auf € 2.100,- angehoben. Das heißt, eine Besteuerung der sonstigen Bezüge unterbleibt bereits während des Jahres, wenn das Jahressechstel € 2.100,- nicht überschreitet.

Beispiel 1:
Monatsbezug € 750,-, Sonderzahlung € 1.600,-

Das Jahressechstel beträgt € 1.500,-. Zuerst ist der das Jahressechstel übersteigende Teil der Sonderzahlung in Höhe von € 100,- aus der Besteuerung mit dem festen Satz auszuscheiden und zum Tarif zu versteuern.

Da das Jahressechstel unter € 2.100,- liegt, fällt auf die innerhalb des Jahressechstels liegenden sonstigen Bezüge in Höhe von € 1.500,- keine Steuer an.

Ermittlung der Bemessungsgrundlage laufender Bezug einschließlich Sechstelüberhang:
	Laufender Bezug
	€
	750,00
	 

	- Sozialversicherung
	- €
	113,03
	(zB Angestellter, D1, Satz 15,07 %*)

	 
	€
	636,97
	 

	Sechstelüberschreitung
	€
	100,00
	 

	- Sozialversicherung hievon
	- €
	17,07
	(€ 100,00 x 17,07 %)

	 
	€
	82,93
	 

	Bemessungsgrundlage
	€
	719,90
	(€ 636,97 + € 82,93)


* Anm d Red: SV-Beitragssatz ohne AlV-Beitrag infolge des geringen Einkommens (vgl Staffelung des AlV-Beitrages durch BGBl I 2008/84, ARD 5876/2/2008).
Berechnung des Nettobetrages Sonderzahlung:
	Sonderzahlung
	€
	1.600,00
	 

	- Sozialversicherung
	- €
	273,12
	(zB Angestellter, D1, Satz 17,07 %)

	- Lohnsteuer gem § 67 Abs 1 EStG 
	€
	0,00
	Sechstelüberschreitung nicht steuerpflichtig, sonstiger Bezug innerhalb des Sechstels unter Freigrenze)

	Nettobezug
	€
	1.326,88
	 


Beispiel 2:
Monatsbezug € 1.100,-, Sonderzahlung € 2.200,-

Das Jahressechstel beträgt € 2.200,- und ist somit höher als € 2.100,-; daher kommt die Freigrenze nicht zum Tragen.
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Von der Sonderzahlung in Höhe von € 2.200,- sind die darauf entfallenden SV-Beiträge sowie der Freibetrag von € 620,- abzuziehen. Die Differenz ist mit dem festen Steuersatz des § 67 Abs 1 EStG zu versteuern.

Berechnung des Nettobetrages laufender Bezug:
	Laufender Bezug
	€
	1.100,00
	 

	- Sozialversicherung
	- €
	165,77
	(zB Angestellter, D1, Satz 15,07 %)

	 
	€
	934,23
	 

	- Lohnsteuer laut Tarif
	€
	0,00
	 

	Nettobezug
	€
	934,23
	 


Berechnung des Nettobetrages Sonderzahlung:
	Sonderzahlung
	€
	2.200,00
	 

	- Sozialversicherung
	- €
	375,54
	(zB Angestellter, D1, Satz 17,07 %)

	- Lohnsteuer gemäß § 67 Abs 1 EStG 1988 
	- €
	72,27
	(2.200 - 375,54 - 620 = 1.204,46 x 6 %)

	Nettobezug
	€
	1.752,19
	 


Hinsichtlich der Neuberechnung des festen Steuersatzes im Rahmen der Aufrollung oder Veranlagung siehe Punkt 2.

2. Neuberechnung bei der Aufrollung (§ 77 Abs 4 EStG) und bei der Veranlagung (§ 41 Abs 4 EStG)
Bei der Aufrollung gem § 77 Abs 4 EStG wird die Steuer für die sonstigen Bezüge gem § 67 Abs 1 und Abs 2 EStG (innerhalb des Jahressechstels) neu berechnet, wenn das Jahressechstel den Betrag von € 2.100,- übersteigt. Die Jahressechstelermittlung wird dabei aber nicht geändert. Übersteigen diese sonstigen (Brutto-)Bezüge die Freigrenze von € 2.100,-, beträgt die Steuer, nach Abzug der darauf entfallenden Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung (Bemessungsgrundlage), 6 % des € 620,- übersteigenden Betrags, jedoch höchstens 30 % der € 2.000,- übersteigenden Bemessungsgrundlage.

Anm d Red: Wie bereits in ARD 5942/15/2009 ausgeführt, sehen die angepassten Einschleifregelungen des § 41 Abs 4 EStG (Veranlagung) und § 77 Abs 4 EStG (Aufrollung durch den Arbeitgeber) vor, dass bei der Neuberechnung der Steuer von den sonstigen Bezügen innerhalb des Jahressechstels keine Steuer anfällt, wenn diese nach Abzug der Sozialversicherungs- und anderer Beiträge € 2.000,- nicht überschreiten. Wird dieser Betrag überschritten, kommt die Einschleifregelung (30 % der € 2.000,- übersteigenden Bemessungsgrundlage) zur Anwendung. Würde die Einschleifregelung eine höhere Steuerbelastung ergeben (vgl bei nicht geringfügiger Überschreitung der € 2.100,- Freigrenze), bleibt die ermittelte feste Steuer (6 % der € 620,- übersteigenden Bemessungsgrundlage) aufrecht. (Sa)

Die Aufrollung kann nur bei Arbeitnehmern durchgeführt werden, die im Kalenderjahr ständig von diesem Arbeitgeber Arbeitslohn (§ 25 EStG) erhalten haben, und ist in dem Monat vorzunehmen, in dem der letzte sonstige Bezug für das Kalenderjahr ausbezahlt wurde.

Beispiel 1:
a) Lohnsteuer von sonstigen Bezügen bei laufender Lohnverrechnung
	Sonstige Bezüge innerhalb des Jahressechstels
	€
	2.200,00

	abzüglich 17,07 % Sozialversicherung
	- €
	375,54

	abzüglich Freibetrag gem § 67 Abs 1 EStG 
	- €
	620,00

	Bemessungsgrundlage fester Steuersatz
	€
	1.204,46

	Lohnsteuer fester Satz (6 %)
	€
	72,27
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b) Aufrollung gem § 77 Abs 4 EStG
Da nach Abzug der SV-Beiträge die Bemessungsgrundlage den Betrag von € 2.000,- nicht übersteigt, wird die gesamte, durch den Arbeitgeber im Zuge der Auszahlung einbehaltene Steuer für die sonstigen Bezüge in Höhe von € 72,27 im Wege der Aufrollung oder Veranlagung rückgezahlt.

Beispiel 2:
a) Lohnsteuer von sonstigen Bezügen bei laufender Lohnverrechnung
	Sonstige Bezüge innerhalb des Jahressechstels
	€
	2.600,00

	abzüglich 17,07 % Sozialversicherung
	- €
	443,82

	abzüglich Freibetrag gem § 67 Abs 1 EStG 
	- €
	620,00

	Bemessungsgrundlage fester Steuersatz
	€
	1.536,18

	Lohnsteuer fester Satz (6 %)
	€
	92,17


b) Aufrollung gem § 77 Abs 4 EStG
In diesem Fall kommt die Einschleifregelung zur Anwendung:

	€ 2.600,- abzüglich SV-Beiträge in Höhe von € 443,82 ergibt Bemessungsgrundlage = € 2.156,18, abzüglich € 2.000,- = € 156,18 x 30 %
	€
	46,85

	Differenz
	€
	45,32


Die im Zuge der Abrechnung durch den Arbeitgeber einbehaltene Lohnsteuer beträgt € 92,17, sodass die Differenz auf die einbehaltene feste Steuer (€ 45,32) im Wege der Aufrollung rückgezahlt werden kann.

Beispiel 3:
a) Lohnsteuer von sonstigen Bezügen bei laufender Lohnverrechnung
	Sonstige Bezüge innerhalb des Jahressechstels
	€
	2.900,00

	abzüglich 17,07 % Sozialversicherung
	- €
	495,03

	abzüglich Freibetrag gem § 67 Abs 1 EStG 
	- €
	620,00

	Bemessungsgrundlage fester Steuersatz
	€
	1.784,97

	Lohnsteuer fester Satz (6 %)
	€
	107,10


b) Aufrollung gem § 77 Abs 4 EStG
Sonstige Bezüge € 2.900,- abzüglich SV-Beiträge € 495,03 ergibt Bemessungsgrundlage = € 2.404,97 abzüglich € 2.000 = € 404,97 x 30 % = € 121,49.

In diesem Fall bleibt die mit € 107,10 ermittelte feste Steuer aufrecht, weil die Einschleifregelung eine höhere Steuerbelastung (€ 121,49) ergibt.

